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RS OGH 1977/2/3 7Ob818/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.02.1977

Norm

ABGB §881 IA

ABGB §881 II

Rechtssatz

Einseitige Gestaltungsrechte (Vertragsrücktritt und dergleichen) können vom Versprechensempfänger eines Vertrages

zugunsten Dritter nur solange ausgeübt werden, als der Dritte noch keine unmittelbaren Rechte erworben hat.

Nachher braucht der Versprechensempfänger hiezu die Zustimmung des Dritten.
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